
17   

2009/10-02

Faire Personalführung – für die Gute Schule Baselland

Von der GL LVB

Die Belastung für die 
Unterrichtenden steigt 
nachweislich. Die Gute 
Schule Baselland braucht 
für die Lösung der grossen 
an sie gestellten Anforde-
rungen motivierte Lehrper-
sonen, welche sich auf 
faire Anstellungsbedin-
gungen verlassen können. 

Mit der Zustimmung zum Bildungsge-
setz 2003 übertrug die Politik den 
Schulleitungen mit dem Ziel der Quali-
tätssteigerung des Unterrichts teilau-
tonome Leitungsbefugnisse, Kontroll-
funktionen und anstellungsrechtliche 
Kompetenzen. Nicht vorausgesehen 
wurde damals, dass  dabei vereinzelt 
gesetzliche Vorgaben «teilautonom» 
ausgelegt würden.  

Der LVB sieht sich seit der Stärkung 
der Schulleitungen in steigendem 
Masse mit Anfragen und Klagen von 
Mitgliedern konfrontiert, die entwe-
der auf eine unzulängliche Kenntnis 
oder eine Nichtbeachtung der gesetz-
lichen Vorgaben durch einzelne Schul-
leitungen schliessen lassen. Dass an 
solchen Kollegien unterschwellig Kon-
fl ikte gären und die Stimmung am Ar-
beitsplatz von Ängsten und Unzufrie-
denheit geprägt ist, ist nachvollzieh-
bar, denn Lehrpersonen sind bezüglich 
der Zuteilung der Pensen von der 
Gunst ihrer Schulleitung abhängig. 

Aber nicht nur bei den betreffenden 
Schulleitungen selber, sondern auch 
bei den verantwortlichen Stellen der 
BKSD scheinen Unsicherheiten zu be-
stehen. Im Folgenden stellen wir die 
Liste der häufi gsten und für den Ver-
band arbeitsintensivsten Vorkomm-
nisse in Kürze zusammen:

•  Gravierende Mängel in der Perso-
nalführung, wie z.B. verfehlter 
Umgang mit Reklamationen von 
Schülern und Eltern

•  Unklarheiten über die Ablage in 
den Personalakten

•  Nicht korrekte Handhabung des 
Berufsauftrags, z.B. Verzicht auf 
eine Vereinbarung über die ver-
schiedenen Tätigkeiten der Be-
reiche c, d und e zwischen Lehrper-
son und Schulleitung gemäss Re-
glement über den Berufsauftrag 
§5 oder unkorrekter  oder gar kein 
Übertrag von Überstunden gemäss 
Reglement §6

•  Nicht dem Personalgesetz entspre-
chende Ausgestaltung der Arbeits-
verträge in Form von gesplitteten 
oder Bandbreiten-Verträgen

•  Nichteinhaltung der Kündigungs-
fristen

•  Missachtung der vom RR festge-
legten Grundsätze bei Kündi-
gungen infolge rückläufi ger Schü-
lerzahlen

•  Anstellung von nicht qualifi zierten 
und Duldung von problematischen 
Personen

•  Inakzeptable Evaluations- und Um-
frageformen 

Ein konstruktives Betriebsklima stellt 
sich dann ein, wenn die Interessen al-
ler Beteiligten möglichst ausgewogen 
berücksichtigt werden. In Zeiten der 
pädagogischen «Reformitis» besteht 
die Gefahr, dass Rechte der Arbeitneh-
menden den vermeintlichen Notwen-
digkeiten von Reformen hintange-
stellt  werden. 

Der LVB dankt ausdrücklich all den 
Schulleitungen, welche Schulentwick-
lungen immer auch unter voller Re-
spektierung der arbeitsrechtlichen 
Regelungen umsetzen. Wo dies nicht 
der Fall ist, lösen Vertragsstreitig-
keiten und unsichere Anstellungsver-
hältnisse bei den Betroffenen oft 
grosse psychische Probleme aus, die 
bis zur Arbeitsunfähigkeit führen kön-
nen.

Um für die oben angesprochenen Pro-
blemfelder gemeinsam Lösungsansät-
ze zu fi nden, hat die Geschäftsleitung 
LVB das Gespräch mit dem Bildungsdi-
rektor und den Schulleitungskonfe-
renzen gesucht. Von allen Seiten wur-
den zwar Ungereimtheiten zugestan-
den und moniert, doch Differenzen in 
der Auffassung der Rollenverteilung 
und bezüglich Einsitznahme in die Ge-
sprächsrunden haben vorerst zu kei-
nem Ergebnis geführt. Die GL LVB 
wird weiterhin versuchen, die Pro-
bleme auf sozialpartnerschaftlichem 
Wege einer Lösung zuzuführen. Sollte 
dies nicht gelingen, sähe sich der Be-
rufsverband der Lehrerinnen und Leh-
rer gezwungen, eine professionelle 
Aufsicht über die Tätigkeit der Schul-
leitungen zu fordern.


